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Mittel angewiesene Instituti-
on auf privater Ebene aus-
erkoren. Es handelt sich
hierbei um die Elterninitiative
„Intern 3“ im Haunerschen
Kinderspital München e. V.,
welches sich mit viel per-
sönlichem Engagement um
das Wohl krebskranker Kin-
der bemüht. Diese Initiative
bemüht sich nicht nur um
das Bereitstellen von „roo-
ming-in“ Möglichkeiten für
Eltern schwerstkranker Kin-
der, um Anschubfinanzie-
rungen für konkrete medizi-
nische Hilfen und Geräte,
sondern auch um die sozia-
le und psychologische Be-
treuung von krebskranken
Kindern und deren Eltern.
Hieraus ist zu ersehen, daß
das verantwortungsvolle Aus-
tragen einer Sportart auch
direkt helfen kann.
Nun für die Kälte-Golf-Profis
ein paar Details. Hier gilt für
die Austragung: Einzel nach
Stableford/Zählspiel – vorga-
bewirksam (der Redakteur
weiß jedoch nicht, was das
ist). Gestartet wird nicht mit
dem Golfball, sondern am
18. Oktober um 9 Uhr mit
einem bayerischen Weiß-
wurstfrühstück. Der eigent-
liche Kanonenstart (??)
erfolgt gegen 11 Uhr mit
einer Halfway-Verpflegung
(??), gestartet wird in 4 Grup-
pen entsprechend der Han-
dicapklassen. Die Höchst-
vorgabe wird ein TR (??)
sein.
Nach erfolgreichem Ab-
schluß winken je ein 1. und
2. Bruttopreis (wo bleibt die
Tara??) für Damen und Her-
ren sowie je ein 1., 2. und 3.
Nettopreis je Gruppe. Bei
der Sonderwertung werden
prämiert „Nearest to the Pin
Damen und Herren“ (das
passiert bei Loch 11) und
„Longest Drive Damen und
Herren“ (das geschieht bei
Loch 13).
Auf die Siegerehrung müs-
sen die „Winners“ (ist das
richtig?) auf das Abend-Di-

der Driving-Range (also
nicht auf der Piste) um
ca. 11.30 Uhr mit einem
Schnupperkurs (so ködert
man den Nachwuchs) und
einem Putting-Turnier be-
ginnt.
Was muß man machen, um
dabei zu sein? Eigentlich

ner warten, und das ist
natürlich abends ab ca. 19
Uhr nach dem Turnier. 
Und was machen nun die
„Non-Golfer“, von denen
Hans-Jörg Friess hofft, daß
sie sehr zahlreich erschei-
nen? Nun, sie erhalten ein
eigenes Programm, das auf

Möglicherweise haben sich
auch zuschauende Kältean-
lagenbauer im vergangenen
Jahr „Appetit“ auf Golf ge-
holt, wenn sie ihrem Mün-
chener Kollegen Hans-Jörg
Friess beim Einlochen
während der Austragung
des FRIESS Kälte-Cup ’96
auf dem Gelände des Golf-
club Olching zugeschaut ha-
ben. Da die KK dieses Er-
eignis, obwohl es erstmals
durchgeführt wurde, wegen
Terminüberschneidung nicht
direkt begleiten konnte, so
war doch in KK 1/1997 (Sei-
ten 59–60) hierüber einiges
zu lesen. Allerdings nicht, ob
Hans-Jörg auch gewonnen
hat, denn darüber wurde der
Redaktion nichts mitgeteilt.
Dafür aber ein Foto von Frau
Friess übersandt, das sie
beim eleganten Driven zeigt.
Wobei natürlich nicht das
Autofahren, sondern der
Golf-Sport gemeint ist.
Nun ernsthaft, wie im ver-
gangenen Jahr von Hans-
Jörg Friess angekündigt, der
zweite FRIESS Kälte Cup
wird in diesem Jahr ausge-
tragen, und zwar am Sams-
tag, den 18. Oktober 1997,
wieder im Golfclub Olching.
Wie bereits beim letzten Mal,
wird ein Teil des Startgeldes
(190 DM für aktive Teilneh-
mer, 120 DM für Begleitper-
sonen) sowie der komplette
Tombolaerlös einem wohl-
tätigen Zweck zugeführt. Die
Veranstalter haben dieses
Mal (im vergangenen Jahr
gingen mehr als 23 000 DM
an die AIDS-Stiftung) eine
sehr aktive und dringend auf
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FRIESS Kälte-Cup ’97
BIV-Klönschnak ’98
Es soll nicht immer jährlich wiederkehrend der Ur-
sprung des BIV-Klönschnaks ausführlich behandelt
werden, doch dieses Jahr sei noch einmal eine Aus-
nahme gestattet. Denn der BIV-Klönschnak ist heuer
(„heuer“ bezieht sich auf einen der Sponsoren, denn
der Joachim Socher ist ein waschechter Bayer) 10
Jahre alt. Entstanden 1987 während der IKK als Er-
satzgeburtstagsfeier von Erich Handrick und fern ab
der Heimat.
Dieses Jahr wird der Erich 60 Jahre alt, aber erst am
15. Oktober, – und deshalb läuft der BIV-Klönschnak
heuer (da ist es wieder) außerhalb einer mögli-
chen Handrick-60 Jahre-Geburtstagsfeier-Konkurrenz.
Denn immerhin: als der Klönschnak (ist bekanntlich
eine norddeutsche Sprachfassung für miteinander re-
den, schwatzen oder dergleichen) von Erich Handrick
und dem Autor dieser Zeilen „kreiert“ wurde, hatte
Handrick auf Anhieb mehr als 100 Gratulanten im Sil-
berkuhlshof am Essener Messegelände zu bewirten.
Damit ist es allerdings inzwischen vorbei und der BIV
als Veranstalter erwägt, die diesjährige Teilnehmer-
zahl auf max. 350 zu begrenzen.
Das kann man nun wirklich nicht mehr wie in den ver-
gangenen Jahren einem einzigen „Sponsor“ zumuten.
Waren es in den beiden zurückliegenden Jahren die
Verdichter-Hersteller Bock (1995) und Bitzer (1996),
so unterstützen in diesem Jahr die Firmen Teko und
Axair den BIV mit der Zurverfügungstellung von Speis
und Trank.
Wo der diesjährige BIV-Klönschnak stattfindet? Die
Antwort: Nicht auf dem Messegelände, sondern im
Saalbau Essen, der vom Messegelände aus bequem
mit der U-Bahn in Richtung Bahnhof zu erreichen ist,
eine eigene Haltestelle hat und direkt neben dem Ho-
tel Sheraton plaziert ist. Ab 20 Uhr geht es am 9. Ok-
tober spätestens dort im „Großen Saal“ los und hin-
einkommen diejenigen, die sich rechtzeitig vorher
beim BIV eine Eintrittskarte ergattert haben.
Gibt es eine Kleiderordnung? Nein, eigentlich nicht,
denn zum Umziehen nach Abschluß des ersten Mes-
setages bleibt ohnehin kaum Zeit und Gelegenheit.
Aber ein Tip: Wer ein handwerksbezogenes Signal
gern geben möchte, der sollte sich mit der BIV-Kra-
watte schmücken, damit die hiermit offiziell Dekorier-
ten (das dürften wohl die Herren Kirschniok, Kohr und
Socher sein) auch den Mut zum Tragen finden. Dies
meint zumindest P. W.
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pumpe für Klimageräte).
Den Herrn Eberl erreicht
man übrigens telefonisch
(Post dauert nach dem 2.
Oktober zu lange) unter
(0 89) 5 46 76 20. Dabei-
sein ist alles? Natürlich, und
zwar auch für möglichst vie-
le Sponsoren. Was die For-
mel 1 im großen macht, dar-
um bemüht sich der FRIESS
Kälte-Cup im kleinen. Meint
zumindest. P. W.

war die Anmeldefrist schon
am 12. September abgelau-
fen, da aber diese KK erst
am 2. Oktober erscheint,
sollten sich hartnäckige Käl-
teanlagenbauer mal an
Herrn Roland Eberl wenden.
Der macht die Arbeit für
Hans-Jörg Friess in der
Friess GmbH in München,
während der Chef sich Inno-
vationen ausdenkt (eine war
zum Beispiel die Kondensat-
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Nun ist das Zwischenahner
Meer zwar kein Ozean, son-
dern ein idyllischer Binnen-
see und in der Nähe von Ol-
denburg im Ammerland ge-
legen. Dort kann man im
„Spieker“ Aal essen oder
auch im traditionsreichen
Seehotel Fährhaus logieren
und die Wettkämpfe zu Land
und See kommentieren. Zur
See, das ist gemeinhin der
Segelwettbewerb mit Aus-
tragungsart Regatta, zu Lan-
de wird in diesem Jahr im
November besonders hart
im Kälteanlagenbauerhand-
werk gekämpft, und dieser
Wettbewerb ist besser be-
kannt unter der Bezeichnung
„Bundesleistungswettbewerb
der Handwerksjugend“. Als
Ausrichter gibt sich erstmals
die Innung für Kältetechnik
im Kammerbezirk Bremen-
Oldenburg die Ehre und sie
wird den übrigen Mitglieds-
innungen des BIV zeigen
wollen, welche Art Wettbe-
werbsarbeit dem Anspruch
entsprechend die Hand-
werksjugend vom 11. bis
13. November zu fertigen
hat. 
Teilnahmeberechtigt sind al-
le Landessieger im Bereich
des Kälteanlagenbauerhand-
werks, die in diesem Jahr die
Gesellenprüfung erfolgreich
bestanden und den prakti-
schen Prüfungsteil minde-

zum Beispiel, wie sich auch
die Altvorderen – die Lehr-
meister ganz allgemein –
hierfür interessieren.  P. W.

gleichen Seehotel Fährhaus
in Bad Zwischenahn stattfin-
det. Was ist die Leistung des
Nachwuchses wert? So viel

stens mit der Note „gut“ be-
wältigt haben und die nicht
älter als 25 Jahre alt sind.
Denn irgendwo hört die hand-
werkliche „Jugend“ auch für
Abiturienten einmal auf.
Gefeiert wird dann am
Abend des 13. November im
Seehotel Fährhaus in Bad
Zwischenahn, wenn die Sie-
gerehrung für den Bundes-
leistungswettbewerb 1997
erfolgt, nachdem der Bewer-
tungsausschuß (alles „ge-
standene“ und erfahrene
Kälteanlagenbauer aus un-
terschiedlichen Regionen)
zuvor den diesjährigen Bun-
dessieger und die beiden
nachfolgenden Sieger zum
Abschluß eines umfangrei-
chen Punkte-Auswertungs-
verfahren ermittelt hatten.
Wer Interesse hat, sollte mal
dorthin kommen, denn die
Beurteilung einer „jugendli-
chen“ Wettbewerbsarbeit im
Kälteanlagenbauerhandwerk
(es gab ja neben den Sie-
gern auch noch weitere
Teilnehmer) sollte nicht nur
den „Funktionären“ vorbe-
halten sein. In diesem un-
botmäßigen Sinne sind hier-
mit u. a. die Obermeister ge-
meint. Denn diese Herren
treffen sich im Anschluß an
die Siegerehrung zur „Ober-
meister-Tagung“, die gleich
am nächsten Morgen, am
14. November, ab 9 Uhr im

Bundesleistungswettbewerb
und Obermeister-Tagung am
Zwischenahner Meer

Seehotel Fährhaus, direkt am Zwischenahner Meer im Ammerland ge-
legen. Hier finden die Siegerehrung im Bundesleistungswettbewerb
(13. November) und die Obermeister-Tagung (14. November) statt.

Abschlußfeier der diesjährigen staatl. gepr. Kälteanlagentechniker am
18. Juli in Maintal. Papa’s Knirps hat bis dahin noch einige Weg-
strecke des Lernens vor sich.

So lautet die offizielle Be-
rufsbezeichnung für Absol-
venten der Techniker-Aus-
bildung an der Bundesfach-
schule Kälte-Klima-Technik
in Maintal, die dort ihr 2jähri-
ges Studium erfolgreich be-

endet haben. Am 18. Juli
1997 fand in den Räumen
der Bundesfachschule die
diesjährige Abschlußfeier
statt. Wie es die hier veröf-
fentlichte Abbildung zeigt,
handelt es sich bei den Ab-

Staatl. gepr.
Kälteanlagentechniker
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schloß übrigens mit einem
Notendurchschnitt von 1,06
ab, er darf deshalb jetzt die
BFS-Designeruhr als Ehren-
gabe der Bundesfachschule
tragen. 

solventen um bereits ge-
standene Berufspraktiker,
die meisten von ihnen schon
mit eigener Familie. Nun hat
der Papi auch für die Kinder
wieder mehr Zeit. Der Prü-
fungsbeste, Knuth Döring,
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plätze waren nicht besetzt)
oder auf den Maurerberuf
(gibt es eigentlich noch
Schlechtwettergeld?) zutref-
fen, keineswegs jedoch auf
den Ausbildungsberuf des
Kälteanlagenbauers (siehe
Zeitungsausriß auf dieser
Seite). Woran liegt es also
dann? Möglicherweise an
einer mangelhaften Aufklä-
rung von Schulabgängern
durch die Berufsberatungs-
stellen, wenn das mangeln-
de Wissen nicht sogar auf
die Erziehungsberechtigten
übertragen werden muß.
Womit wir wieder beim alten
Thema sind, was da lautet:
Wenn der ausbildungswilli-
ge Kälte-Klima-Fachbetrieb
nicht selbst die Dinge in die

alphabetischer Reihenfolge
„freie“ Ausbildungsplätze
und die jeweilige Adresse
der ausbildungswilligen Fir-
ma nebst Telefonnummer
ganzseitig in der Tageszei-
tung veröffentlicht. Als frei-
willige Maßnahme, die si-
cherlich einiges Geld geko-
stet haben dürfte. Am 26.
August waren es die Ausbil-
dungsberufe IT-Systemelek-
troniker bis Telekom. Ver-
käufer allein 234 Ausbil-
dungsplätze, die bisher nicht
besetzt wurden. Mangels In-
teresse bei Schulabgän-
gern? Dies könnte vielleicht
auf gastronomische Berufe
wegen der erforderlichen
längeren Arbeitszeit (allein
30 Koch/Köchin-Ausbildungs-

der Zeit vom 1. August bis
12. September ablief. Unter
dem Leitmotto „Mehr Lehr-
stellen für Niedersachsen“
hatte der Privatsender radio
ffn eine Lehrstellenbörse ins
Leben gerufen und hierzu ei-
ne Hotline für Telefonanrufe
und Fax eingerichtet.
Wohl wissend, daß man das
in Niedersachsen Ende Juli
„noch“ verfügbare und bis-
her ungenutzte Ausbil-
dungsplatz-Angebot nicht
im einzelnen über einen
Rundfunksender vermitteln
kann, hatten sich radio ffn
und wohl die meisten regio-
nal jeweils führenden Ta-
geszeitungen zu einer ge-
meinsamen Aktion „Lehrstel-
lenbörse“ zusammenge-
schlossen. Mehr noch, auch
andere Institutionen, wie z.
B. die AOK am Standort des
Berichtsautors, unterstütz-
ten diese Aktion.
Eine ganze Woche lang wur-
den täglich fortlaufend in

Von interessierter politischer
Seite, aber auch von Seiten
bestimmter Gewerkschaften
wurde dem Bürger in den
zurückliegenden Monaten
immer wieder suggeriert, die
angeblich nur gewinnorien-
tierten Arbeitgeber würden
zu wenig bereit sein, eine
ausreichende Zahl von Aus-
bildungsplätzen für den
Schulabgänger-Jahrgang
1997 zur Verfügung zu stel-
len. Jeder von uns hat diese
Agitations-Kampagnen wohl
zur Kenntnis nehmen dür-
fen.
Stimmt das aber auch alles
so, wie es in den Print-, Hör-
funk- und Fernsehmedien
immer wieder behauptet
wurde? Einen Aufschluß
hierzu, aber mit ganz ande-
rer Aussagekraft, gibt u. a.
eine freiwillige Lehrstellen-
börse, wie sie (hoffentlich)
erfolgreich und möglicher-
weise in dieser Art auch bei-
spiellos in Niedersachsen in

Mehr Lehrstellen
für Niedersachsen

„Mehr Lehrstellen für Niedersachsen“, Ausriß aus einer fortlaufenden
Lehrstellenbörse von radio ffn in der Ausgabe der Goslarschen Zei-
tung vom 26. August 1997. Darunter vier „freie“ Ausbildungsplätze für
den Lehrberuf „Kälteanlagenbauer“.

Deckblatt einer 8seitigen Ausbildungsberuf-Informationsschrift, die
die Kälteanlagenbauer-Innung Nordrhein in diesem Jahr für ihren Ein-
zugsbereich erstellt hat. Kälteanlagenbau – Beruf mit Zukunft? Ja!
Nur, es wissen dies zu wenige.
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spektiven“ die persönliche In-
tensiv-Beratung nicht erset-
zen. Der Autor möchte nicht
mißverstanden werden: Die
Informationsschrift der In-
nung Nordrhein für den Aus-
bildungsberuf „Kälteanlagen-
bauer“ ist hervorragend ge-
staltet, und zwar so gut, daß
sich nicht nur der Autor fragt,
warum gilt diese Ausbil-
dungsplatz-Werbemaßnahme
nur für „Nordrhein“ und nicht
auch woanders? Da sind wir
wieder bei einer der beinahe
schon hausgemachten Pro-
blemstellungen der deut-
schen Kälte-Klima-Fachbe-
triebe überhaupt: Von kon-
zertierten Aktionen wurde
bisher immer sehr wenig
gehalten. Es fehlt wohl an
dem noch geborenen fehler-
freien „Animateur“.

P. W.

Hand nimmt – und in „seine“
Schule oder zur Berufsbera-
tungsstelle in „seinem“ Ar-
beitsamt geht, dann wird es
auch in Zukunft – wie seither
– ungerechtfertigtes Klagen
gegenüber „seiner“ Innung
weiterhin zu hören geben.
„Lust auf Zukunft?“, so lau-
tet die plakativ sehr aufwen-
dig gestellte Frage der
Kälteanlagenbauerinnung
Nordrhein, bei der es zwi-
schen dem „lebenden“ Finger
und den die Technik symbo-
lisierenden künstlichen Fin-
ger „zündet“ (wenn’s gefunkt
hat, dann wäre das Ziel er-
reicht), nur dürften die noch
so gut und kreativ gestalte-
ten Lockvogel-Aussagen „Der
Geheimtip: Kälteanlagenbau-
er“, „Gesucht: Nachwuchs mit
Lust auf Zukunft!“ und „Beste
Aussichten: ein Beruf mit Per-
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In KK 8/1995 (Seiten 581
und 582) hatte die Redaktion
auf einen Widerspruch hin-
gewiesen, den der unter-
schiedliche Wortlaut die
Straßenverkehrszulassungs-
ordnung (§ 57 Abs. 1) und
die EG-Verordnung über die
Notwendigkeit des Einbaus
von Fahrtenschreibern er-
gibt. Das heißt, was nach der
StVZO gestattet ist, ist nach
der EG-Richtlinie verboten.
Der Hintergrund: Das Fahr-
zeug eines Mitgliedsbetrie-
bes war im Rahmen einer
Straßenverkehrskontrolle be-
anstandet worden, weil es
keinen eingebauten Fahrten-
schreiber besaß, obwohl das
zulässige Gesamtgewicht
3,8 t betrug und damit 0,3 t
oberhalb der Gestattungs-
grenze (kein Fahrtenschrei-
ber bis 3,5 t) lag.
Der BIV hatte sich in der
Folge in Interessenwahrneh-
mung des Mitgliedsbetriebes
mit der Bitte um Aufklärung

des Widerspruchs an das
Bundesverkehrsministerium
gewandt und von dort mit
Schreiben vom 25. Juli 1997
die erbetene Aufklärung er-
halten. Hiernach gilt:
„Maßgebend für die Beurtei-
lung, ob ein Fahrzeug unter
die Verordnung (EWG) Nr.
3821/85 fällt, ist der Artikel 3
dieser Verordnung i. V. mit
Artikel 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 über die
Lenk- und Ruhezeiten im
Straßenverkehr. Die Ge-
wichtsgrenze für Fahrzeuge
zur Güterbeförderung liegt
hier bei mehr als 3,5 t zul.
Gesamtgewicht. Die Gewich-
te des Zugfahrzeugs und des
Anhängers sind zu addieren.
Die genannten EG-Verord-
nungen sind unmittelbar
geltendes Recht und ha-
ben somit Vorrang vor je-
der nationalen Rechtsver-
ordnung. § 57a StVZO greift
nur bei solchen Fahrzeugen,
die von den EG-Verordnun-

gen   ausgenommen   sind.“
Der letzte Halbsatz macht
neugierig. Eine Art Aufklä-
rung bringt ein Schreiben der
Industrie- und Handelskam-
mer Osnabrück-Emsland,
die am 21. Dezember 1995
(so lange ist das schon her)
in einem ähnlich gelagerten
Fall Obermeister Jürgen
Helmsing etwas ausführli-
cher, als dies das Bundes-
verkehrsministerium nötig
hat, die Sachlage erläutert.
Danach kommt (theoretisch)
als Ausnahme nach Art. 13
Nr. g der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 über die Harmo-
nisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenver-
kehr folgender Passus in
Frage:
„Mitgliedsstaaten können
Fahrzeuge, die in einem
Umkreis von 50 km vom
Standort des Fahrzeugs zur
Beförderung von Material
oder Ausrüstungen verwen-
det werden, die der Fahrer in
Ausübung seines Berufes
benötigt, von der Einbau-
pflicht freistellen. Wesentli-
che Voraussetzung ist, daß
das Führen des Fahrzeugs
für den Fahrer nicht die
Haupttätigkeit darstellt.“
Allerdings ist diese Ausle-
gungsmöglichkeit recht wack-
lig, weil, wie die IHK schreibt,
in der ebenfalls einschlägi-
gen Verordnung zur Durch-
führung des Fahrpersonalge-
setzes (Fahrpersonalverord-
nung) diese Ausnahme zwar
wiederholt wird, wobei hier
die Nahzone genannt ist. Da
diese bekanntlich inzwischen
75 km beträgt, läge der
Schluß nahe, daß hier die
zuvor genannte EG-Bestim-
mung, nämlich 50 km,
überholt ist.“
Meint die IHK Ende 1995.
Dem ist trotzdem nicht so,
die Dinge werden noch kom-
plizierter. Denn nach Auf-
fassung des den Gewerbe-
aufsichtsämtern übergeord-
neten niedersächsischen
Sozialministeriums (welche
Auffassung heute, im Okto-
ber 1997 gültig ist, wissen wir

nicht) ist die vorgehend ge-
troffene Annahme, daß die
50-Kilometer-Grenze „über-
holt“ sei und die 75-Kilome-
ter-Grenze gelten müßte,
auch wieder nicht richtig.
Denn das Sozialministerium
wußte Ende 1995 zu sagen:
„Da die obigen EG-Vorschrif-
ten dem Schutz der Be-
schäftigten dienen, ist eine
andere Regelung durch die
einzelnen Mitgliedsstaaten
nur möglich, wenn diese ein-
zelstaatlichen Bestimmun-
gen günstiger für die Be-
schäftigten sind (also etwa
25 km). In diesem Zusam-
menhang wäre die Erweite-
rung der Nahzone auf 75 km
im Güterkraftverkehrsgesetz
ohne Belang.“
Die IHK Osnabrück-Land
meint in ihrem Schreiben
vom 21. Dezember 1995
nun:
„Damit bleibt festzuhalten,
daß bei Beförderungen
über 50 km hinaus eine
Einbaupflicht des Kontroll-
gerätes besteht.“
Nun alles klar? Wenn nicht,
dann vielleicht den hierfür
zuständigen Mitarbeiter des
niedersächsischen Sozialmi-
nisteriums fragen. Der hatte
im Dezember 1995 der IHK
Osnabrück-Land angeboten,
den dort einem Bußgeld-
bescheid zugrundeliegenden
Fall eines Kälteanlagenbau-
er-Betriebes näher zu unter-
suchen. Ob dies veranlaßt
wurde und was dabei her-
ausgekommen sein könnte,
ist der KK-Redaktion nicht
bekannt.
Was folgert nun daraus?
Nach Ansicht der KK sollte
für alle Kälteanlagenbauer-
Betriebe gelten:
In jedes Fahrzeug ist ge-
nerell dann ein Fahr-
tenschreiber einzubauen,
wenn Veranlassung zu der
Annahme besteht, daß die-
ses bei (auch nur) gele-
gentlicher Fahrt mit einem
Anhänger das zulässige
Gesamtgewicht von 3,5 t
überschreitet!

P. W.

Vorschrift zum Einbau 
von Fahrtenschreibern: 
EG-Verordnung Nr. 3821/85 gilt!


